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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 14/3327 

zur Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Glück, Herr-
mann, Welnhofer u.a. und Fraktion CSU 
Drs. 14/3584 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(Drs. 14/3327) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Hahnzog, 
Schindler, Güller u.a. SPD 
Drs. 14/3697 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(Drs. 14/3327) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Ände-
rungen durchgeführt werden: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Es wird folgende neue Nummer 1 eingefügt: 
 

„1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift des Art. 10 erhält folgende 
Fassung: 
‚Auskunft und Benachrichtigung‘ 
 

b) Die Überschrift des Art. 13 erhält folgende 
Fassung: 
‚Benachrichtigung nach Datenübermittlung‘ 
 

c) Die Überschrift des Art. 25 erhält folgende 
Fassung: 
‚Sicherstellung des Datenschutzes, behördli-
che Datenschutzbeauftragte‘ 
 

d) Die Überschrift des Art. 27 erhält folgende 
Fassung: 
‚Verfahrensverzeichnis‘ 
 

e) Die Überschrift des Art. 33 erhält folgende 
Fassung: 
‚Datenschutzkommission' ” 

 
b) Die bisherigen Nummern 1 bis 5 werden neue 

Nummern 2 bis 6. 
 

c) Die bisherige Nummer 6 wird neue Nummer 7 
und wird in Buchstabe b wie folgt geändert: 
 
aa) In Absatz 7 wird folgende neue Nummer 7  

eingefügt: 
 

„7. es zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interesse an der Durchfüh-
rung des Forschungsvorhabens das Inte-
resse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Erhebung, Verarbeitung o-
der Nutzung erheblich überwiegt und 
der Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand erreicht werden 
kann,“ 

 
bb) Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden 

neue Nummern 8 und 9. 
 

d) Die bisherigen Nummern 7 bis 9 werden neue   
Nummern 8 bis 10. 

 
e) Die bisherige Nummer 10 wird neue Num-

mer 11; in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 wird das letzte 
Wort „ist“ durch „sind“ ersetzt. 
 

f) Die bisherige Nummer 11 wird neue Num-
mer 12 und wird wie folgt geändert: 

 
aa) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

 
„b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fas-

sung: 
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‚2Akten über die Sicherheitsprüfung 
unterliegen seiner Kontrolle nicht, 
wenn Betroffene der Kontrolle der 
auf sie bezogenen Daten widerspro-
chen haben.‘ ” 

 
bb) Es wird folgender Buchstabe c angefügt: 

 
„c) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte 

‚im Beirat beim Landesbeauftragten 
für den Datenschutz‘ durch die Wor-
te ‚in der Datenschutzkommission‘ 
ersetzt.” 

 
g) Die bisherige Nummer 12 wird neue Num-

mer 13 und erhält folgende Fassung: 
 

„13. Art. 31 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird ‚Art. 25‘ 
durch ‚Art. 25 Abs. 1‘ ersetzt. 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird ‚Art. 25‘ 
durch ‚Art. 25 Abs. 1‘ ersetzt.” 

 
h) Die bisherige Nummer 13 wird neue  

Nummer 14. 
 

i) Es wird folgende Nummer 15 angefügt: 
 
„15. Art. 33 wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Überschrift erhält folgende 

Fassung: 
‚Datenschutzkommission‘ 
 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
‚(1) 1Beim Landtag wird eine Da-
tenschutzkommission gebildet. 
2Sie besteht aus zehn Mitgliedern. 
3Der Landtag bestellt sechs Mit-
glieder aus seiner Mitte nach Maß-
gabe der Stärke seiner Fraktionen; 
das d'Hondtsche Verfahren findet 
Anwendung. 4Für Fraktionen, die 
hiernach nicht zum Zuge kommen, 
kann der Landtag jeweils ein wei-
teres Mitglied bestellen. 5Ferner 
bestellt der Landtag jeweils ein 
weiteres Mitglied auf Vorschlag 

 
1. der Staatsregierung, 

 

2. der kommunalen Spitzenver-
bände, 
 

3. des Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Gesund-
heit aus dem Bereich der ge-
setzlichen Sozialversiche-
rungsträger und 
 

4. des Verbands freier Berufe 
e. V. in Bayern. 
 

6Für jedes Mitglied der Daten-
schutzkommission wird zugleich 
ein stellvertretendes Mitglied be-
stellt.‘ 

 
c) In Absatz 2 werden die Worte ‚des 

Beirats‘ durch die Worte ‚der Daten-
schutzkommission‘ ersetzt. 
 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden die Worte‚ Der 

Beirat‘ durch die Worte, Die Da-
tenschutzkommission‘ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 wird das Wort ‚Er‘ 
durch das Wort ‚Sie‘ ersetzt.  

 
e) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte 

‚Der Beirat‘ durch die Worte ‚Die 
Datenschutzkommission‘ und das 
Wort ‚seiner‘ durch das Wort ‚ihrer‘ 
ersetzt. 
 

f) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 2 werden die Worte, 

den Beirat‘ durch die Worte, 
die Datenschutzkommission‘ 
ersetzt. 
 

bb) In Satz 3 werden die Worte     
,dem Beirat‘ durch die Worte 
,der Datenschutzkommission‘ 
ersetzt. 

 
g) In Absatz 6 Satz 1 werden die Worte 

‚des Beirats‘ durch die Worte ‚der 
Datenschutzkommission‘ ersetzt. 
 

h) In Absatz 7 werden die Worte ‚des 
Beirats‘ durch die Worte ‚der Daten-
schutzkommission‘ ersetzt.” 
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j) Es wird folgende Nummer 16 angefügt: 
 
„16. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 2 werden die Worte ‚In 

den Fällen des § 38 Abs. 2 des Bun-
desdatenschutzgesetzes‘ durch fol-
gende Worte ersetzt: ‚In den Fällen, 
in denen das Bundesdatenschutzge-
setz eine Meldepflicht gegenüber 
den Aufsichtsbehörden bestimmt,‘ 
 

b) In Absatz 3 werden die Worte ‚In den 
Fällen des § 38 Abs. 1 des Bundesda-
tenschutzgesetzes‘ durch folgende 
Worte ersetzt: ‚In den Fällen, in de-
nen das Bundesdatenschutzgesetz 
keine Meldepflicht gegenüber den 
Aufsichtsbehörden bestimmt,‘” 

 
k) Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 17; 

Buchstabe b Doppelbuchst. bb wird wie folgt ge-
fasst: 

 
"bb) In Nummer 1 werden nach den Worten 

‚durch dieses Gesetz‘ die Worte ‚oder 
durch nach Art. 2 Abs. 7 diesem Gesetz 
vorgehenden Rechtsvorschriften‘ einge-
fügt.“ 

 
2. Es werden folgende neue §§ 3 und 4 eingefügt: 

 
„§ 3 

Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes 
 
Art. 22 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung und die 
Aufgaben einer Anstalt des öffentlichen Rechts „Der 
Bayerische Rundfunk“ (Bayerisches Rundfunkgesetz - 
BayRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Februar 1994 (GVBl S. 242, BayRS 2251-1-WFK), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 25. Juli 
2000 (GVBl S. 488), wird wie folgt geändert: 

 
1. In Satz 1 wird ‚Art. 25‘ durch ‚Art. 25 Abs. 1' er-

setzt. 
 

2. Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
‚3Art. 9, 25 Abs. 2 bis 4 und Art. 29 bis 33 
BayDSG finden keine Anwendung.' 
 

3. Es wird folgender Satz 4 angefügt: 
 
‚4Art. 26 und 27 BayDSG finden mit der Maßga-
be Anwendung, dass an die Stelle des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten der Datenschutz-

beauftragte des Bayerischen Rundfunks tritt.' 
 

 
 

§ 4 
Änderung des Bayerischen Mediengesetzes 

 
Art. 20 Abs. 3 des Gesetzes über die Entwicklung, 
Förderung und Veranstaltung privater Rundfunkange-
bote und anderer Mediendienste in Bayern (Bayeri-
sches Mediengesetz - BayMG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Januar 1999 (GVBl S. 8, 
BayRS 2251-4-S), zuletzt geändert durch § 2 des Ge-
setzes vom 25. Juli 2000 (GVBl S. 488), wird wie 
folgt geändert: 

 
1. Satz 3 erhält folgende Fassung: 

 
‚3Art. 9, 25 Abs. 2 bis 4 und Art. 29 bis 33 
BayDSG finden keine Anwendung.' 
 

2. Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
 
‚4Art. 26 und 27 BayDSG finden mit der Maßga-
be Anwendung, dass an die Stelle des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten der Beauftragte 
für den Datenschutz bei der Landeszentrale tritt.' 
 

3. Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 5 und 
6.” 
 

3. Der bisherige § 3 wird § 5 und erhält folgende Fas-
sung: 
 

 „§ 5 
Neubekanntmachung 

 
1Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
das Bayerische Datenschutzgesetz neu bekannt zu ma-
chen. 2Das Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst wird ermächtigt, das Bayerische 
Rundfunkgesetz neu bekannt zu machen. 3Die Staats-
kanzlei wird ermächtigt, das Bayerische Mediengesetz 
neu bekannt zu machen.“ 
 

4. Der bisherige § 4 wird § 6 und wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird „1. September 2000” durch 
„1. Dezember 2000” ersetzt. 
 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
„Abweichend von Absatz 1 treten § 1 Nrn. 9, 
10 und 13 und §§ 3 und 4 am 1. März 2001 in 
Kraft.” 
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c)   Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 

„(6) 1Die am 1. Dezember 2000 bestellten Mitglie-
der des Beirats beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz nehmen bis zum Ende der 14. Legis-
laturperiode die Aufgaben eines Mitglieds der Da-
tenschutzkommission nach Art. 33 des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes in der Fassung des § 1 
Nr. 15 wahr. 2Für ihre Bestellung und Amtszeit 
gelten die bisherigen Vorschriften.” 
 

 
Der Änderungsantrag der Abgeordneten Glück, 
Herrmann, Welnhofer, Dr. Kempfler, Brosch und 
Fraktion CSU Drs. 14/3584 wird für e r l e d i g t  
erklärt. 
 
Der Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Hahn-
zog, Schindler, Güller, Narnhammer, Schieder Ma-
rianne, Vogel SPD Drs. 14/3697 wird zur A b l e h 
n u n g  empfohlen. 

 
 

Berichterstatter: zu 1. und 2. König 
 zu 3.  Dr. Hahnzog 
 
Mitberichterstatter: zu 1. und 2. Dr. Hahnzog 
 zu 3.  König 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
wurden dem Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Än-
derungsanträge federführend in einer 1. und 2. Be-
ratung behandelt und endberaten. Der Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten, der Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen, der 
Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
und der Ausschuss für Kommunale Fragen und In-
nere Sicherheit haben den Gesetzentwurf und die 
Änderungsanträge mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge in seiner 29. Sit-
zung am 25. Mai 2000 in einer 1. Beratung behan-
delt und mit folgendem Stimmergebnis:  

 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  zum Gesetzentwurf mit folgenden 
Ä n d e r u n g e n  empfohlen: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 11 wird folgender Buchstabe c 
angefügt: 

„c) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte ‚im 
Beirat beim Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz‘ durch die Worte ‚in der Daten-
schutzkommission’ ersetzt.“ 

b) Es wird folgende neue Nummer 14 eingefügt: 

„14. Art. 33 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

‚Datenschutzkommission’ 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

‚(1) 1Beim Landtag wird eine Daten-
schutzkommission gebildet. 2Sie besteht 
aus zehn Mitgliedern. 3Der Landtag be-
stellt sechs Mitglieder aus seiner Mitte und 
jeweils ein weiteres Mitglied auf Vor-
schlag 

1. der Staatsregierung, 

2. der kommunalen Spitzenverbände, 

3. des Staatsministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und 
Gesundheit aus dem Bereich der ge-
setzlichen Sozialversicherungsträger 
und 

4. des Verbands freier Berufe e.V. in 
Bayern. 

4Für jedes Mitglied der Datenschutzkom-
mission wird zugleich ein stellvertreten-
des Mitglied bestellt’. 

c) In Absatz 2 werden die Worte ‚des Bei-
rats’ durch die Worte ‚der Datenschutz-
kommission’ ersetzt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte ‚Der Bei-
rat’ durch die Worte ‚Die Daten-
schutzkommission’ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort ‚Er’ durch das 
Wort ‚Sie’ ersetzt. 

e) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte ‚Der 
Beirat’ durch die Worte ‚Die Daten-
schutzkommission’ und das Wort ‚seiner’ 
durch das Wort ‚ihrer’ ersetzt. 

f) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte ‚den Bei-
rat’ durch die Worte ‚die Daten-
schutzkommission’ ersetzt. 

bb)  In Satz 3 werden die Worte ‚dem Bei-
rat’ durch die Worte ‚der Daten-
schutzkommission’ ersetzt. 
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g) In Absatz 6 Satz 1 werden die Worte ‚des 
Beirats’ durch die Worte ‚der Daten-
schutzkommission’ ersetzt. 

h) In Absatz 7 werden die Worte ‚des Bei-
rats’ durch die Worte ‚der Datenschutz-
kommission’ ersetzt.“ 

c) Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 15. 

2. Dem § 4 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt: 

„(6) 1Die am 1. September 2000 bestellten Mitglie-
der des Beirats beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz nehmen bis zum Ende der 14. Legisla-
turperiode die Aufgaben eines Mitglieds der Da-
tenschutzkommission nach Art. 33 des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes in der Fassung des § 1 Nr. 14 
wahr. 2 Für ihre Bestellung und Amtszeit gelten die 
bisherigen Vorschriften.“ 

 
Zum Änderungsantrag der Abgeordneten Glück, Herr-
mann, Welnhofer, Dr. Kempfler, Brosch und Fraktion 
CSU Drs. 14/3584 wurde mit folgendem Stimmergeb-
nis: 
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Zust immung empfohlen. 
 
Der Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Hahnzog, 
Schindler, Güller, Narnhammer, Schieder Marianne, 
Vogel SPD Drs. 14/3697 wurde mit folgendem Stimm-
ergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Enthaltung 
zur Ablehnung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am 04. 
Juli 2000 mitberaten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 

der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Zum Änderungsantrag der Abgeordneten Glück, Herr-
mann, Welnhofer, Dr. Kempfler, Brosch und Fraktion 
CSU Drs. 14/3584 wurde mit folgendem Stimmergeb-
nis: 
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Zust immung empfohlen. 
 

Der Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Hahnzog, 
Schindler, Güller, Narnhammer, Schieder Marianne, 
Vogel SPD Drs. 14/3697 wurde mit folgendem Stimm-
ergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Enthaltung 
zur Ablehnung empfohlen. 

 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat 
den Gesetzentwurf in seiner 83. Sitzung am 04. Juli 
2000 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Zum Änderungsantrag derAbgeordneten Glück, 
Herrmann, Welnhofer, Dr. Kempfler, Brosch und 
Fraktion CSU Drs. 14/3584 wurde mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

 
Der Änderungsantrag derAbgeordneten Dr. Hahnzog. 
Schindler, Güller, Narnhammer, Schieder Marianne, 
Vogel SPD Drs. 14/3697 wurde mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Enthaltung 
zur A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

5. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat 
den Gesetzentwurf in seiner 43. Sitzung am 26. Sep-
tember 2000 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Zum Änderungsantrag der Abgeordneten Glück, 
Herrmann, Welnhofer, Dr. Kempfler, Brosch und 
Fraktion CSU Drs. 14/3584 wurde 
e  i  n  s  t  i  m m i  g  Zustimmung empfohlen. 
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Der Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Hahnzog, 
Schindler, Güller, Narnhammer, Schieder Marianne, 
Vogel SPD Drs. 14/3697 wurde mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Zustimmung 
zur A b l e h n u n g  empfohlen. 

6. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf in seiner 40. Sitzung 
am 26. September 2000 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  

 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  mit folgenden Änderungen empfohlen: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Es wird folgende neue Nummer 1 eingefügt: 
„1.Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift des Art. 10 erhält folgende 

Fassung: 
‚Auskunft und Benachrichtigung‘ 
 

b) Die Überschrift des Art. 13 erhält folgende 
Fassung: 
‚Benachrichtigung nach Datenübermittlung‘ 
 

c) Die Überschrift des Art. 25 erhält folgende 
Fassung: 
‚Sicherstellung des Datenschutzes, behördliche 
Datenschutzbeauftragte‘ 
 

d) Die Überschrift des Art. 27 erhält folgende 
Fassung: 
‚Verfahrensverzeichnis‘ 
 

e) Die Überschrift des Art. 33 erhält folgende 
Fassung: 
‚Datenschutzkommission' ” 

 
b) Die bisherigen Nummern 1 bis 5 werden neue 

Nummern 2 bis 6. 
 

c) Die bisherige Nummer 6 wird neue Nummer 7 und 
wird in Buchstabe b wie folgt geändert: 
 
aa) In Absatz 7 wird folgende neue Nummer 7  

eingefügt: 
 

„7. es zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung erheblich 

überwiegt und der Zweck der Forschung 
auf andere Weise nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand erreicht werden 
kann,“ 

 
bb) Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden neue 

Nummern 8 und 9. 
 

d) Die bisherigen Nummern 7 bis 9 werden neue   
Nummern 8 bis 10. 

 
e) Die bisherige Nummer 10 wird neue Nummer 11; 

in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 wird das letzte Wort „ist“ 
durch „sind“ ersetzt. 
 

f) Die bisherige Nummer 11 wird neue Nummer 12 
und wird wie folgt geändert: 

 
aa) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

 
„b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fas-

sung: 
 
‚2Akten über die Sicherheitsprüfung un-
terliegen seiner Kontrolle nicht, wenn 
Betroffene der Kontrolle der auf sie be-
zogenen Daten widersprochen haben.‘ ” 

 
bb) Es wird folgender Buchstabe c angefügt: 

 
„c) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte 

‚im Beirat beim Landesbeauftragten 
für den Datenschutz‘ durch die Worte 
‚in der Datenschutzkommission‘ er-
setzt.” 

 
g) Die bisherige Nummer 12 wird neue Nummer 13 

und erhält folgende Fassung: 
 

„13. Art. 31 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird ‚Art. 25‘ durch 
‚Art. 25 Abs. 1‘ ersetzt. 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird ‚Art. 25‘ durch 
‚Art. 25 Abs. 1‘ ersetzt.” 

 
h) Die bisherige Nummer 13 wird neue  

Nummer 14. 
 

i) Es wird folgende Nummer 15 angefügt: 
 
„15. Art. 33 wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Überschrift erhält folgende Fas-

sung: 
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‚Datenschutzkommission‘ 
 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
‚(1) 1Beim Landtag wird eine Daten-
schutzkommission gebildet. 2Sie be-
steht aus zehn Mitgliedern. 3Der Land-
tag bestellt sechs Mitglieder aus seiner 
Mitte und jeweils ein weiteres Mit-
glied auf Vorschlag 

 
1. der Staatsregierung, 

 
2. der kommunalen Spitzenverbände, 

 
3. des Staatsministeriums für Arbeit 

und Sozialordnung, Familie, Frau-
en und Gesundheit aus dem Be-
reich der gesetzlichen Sozialversi-
cherungsträger und 
 

4. des Verbands freier Berufe e. V. in 
Bayern. 
 
4Für jedes Mitglied der Daten-
schutzkommission wird zugleich 
ein stellvertretendes Mitglied be-
stellt.‘ 

 
c) In Absatz 2 werden die Worte ‚des 

Beirats‘ durch die Worte ‚der Daten-
schutzkommission‘ ersetzt. 
 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden die Worte‚ Der 

Beirat‘ durch die Worte, Die Da-
tenschutzkommission‘ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 wird das Wort ‚Er‘ 
durch das Wort ‚Sie‘ ersetzt.  

 
e) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte 

‚Der Beirat‘ durch die Worte ‚Die Da-
tenschutzkommission‘ und das Wort 
‚seiner‘ durch das Wort ‚ihrer‘ ersetzt. 
 

f) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
aa)  In Satz 2 werden die Worte, den   

Beirat‘ durch die Worte, die Da-
tenschutzkommission‘ ersetzt. 
 

bb)  In Satz 3 werden die Worte,    
dem Beirat‘ durch die Worte‚ der 
Datenschutzkommission‘ ersetzt. 

 

g) In Absatz 6 Satz 1 werden die Worte 
‚des Beirats‘ durch die Worte ‚der Da-
tenschutzkommission‘ ersetzt. 
 

h) In Absatz 7 werden die Worte ‚des 
Beirats‘ durch die Worte ‚der Daten-
schutzkommission‘ ersetzt.” 

 
j) Es wird folgende Nummer 16 angefügt: 

 
„16.  Art. 34 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 2 werden die Worte ‚In den Fäl-

len des § 38 Abs. 2 des Bundesdaten-
schutzgesetzes‘ durch folgende Worte er-
setzt: ‚In den Fällen, in denen das Bun-
desdatenschutzgesetz eine Meldepflicht 
gegenüber den Aufsichtsbehörden be-
stimmt,‘ 
 

b) In Absatz 3 werden die Worte ‚In den Fäl-
len des § 38 Abs. 1 des Bundesdaten-
schutzgesetzes‘ durch folgende Worte er-
setzt: ‚In den Fällen, in denen das Bun-
desdatenschutzgesetz keine Meldepflicht 
gegenüber den Aufsichtsbehörden be-
stimmt,‘” 

 
k) Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 17; 

Buchstabe b Doppelbuchst. bb wird wie folgt ge-
fasst: 

 
"bb) In Nummer 1 werden nach den Worten 

‚durch dieses Gesetz‘ die Worte ‚oder durch 
nach Art. 2 Abs. 7 diesem Gesetz vorge-
henden Rechtsvorschriften‘ eingefügt.“ 

 
2. Es werden folgende neue §§ 3 und 4 eingefügt: 
 

„§ 3 
Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes 

 
Art. 22 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung und 
die Aufgaben einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Der Bayerische Rundfunk“ (Bayerisches Rund-
funkgesetz - BayRG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 1994 (GVBl S. 242, 
BayRS 2251-1-WFK), zuletzt geändert durch § 1 
des Gesetzes vom 25. Juli 2000 (GVBl S. 488), wird 
wie folgt geändert: 

 
1. In Satz 1 wird ‚Art. 25‘ durch ‚Art. 25 Abs. 1' 

ersetzt. 
 

2. Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
‚3Art. 9, 25 Abs. 2 bis 4 und Art. 29 bis 33 



Seite 8 Bayerischer Landtag 14. Wahlperiode Drucksache 14/4401 

BayDSG finden keine Anwendung.' 
 

3. Es wird folgender Satz 4 angefügt: 
 
‚4Art. 26 und 27 BayDSG finden mit der Maß-
gabe Anwendung, dass an die Stelle des be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten der Daten-
schutzbeauftragte des Bayerischen Rundfunks 
tritt.' 
 

 
 

§ 4 
Änderung des Bayerischen Mediengesetzes 

 
Art. 20 Abs. 3 des Gesetzes über die Entwicklung, 
Förderung und Veranstaltung privater Rundfunkange-
bote und anderer Mediendienste in Bayern (Bayeri-
sches Mediengesetz - BayMG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Januar 1999 (GVBl S. 8, 
BayRS 2251-4-S), zuletzt geändert durch § 2 des Ge-
setzes vom 25. Juli 2000 (GVBl S. 488), wird wie 
folgt geändert: 

 
1. Satz 3 erhält folgende Fassung: 

 
‚3Art. 9, 25 Abs. 2 bis 4 und Art. 29 bis 33 
BayDSG finden keine Anwendung.' 
 

2. Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
 
‚4Art. 26 und 27 BayDSG finden mit der Maßga-
be Anwendung, dass an die Stelle des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten der Beauftragte 
für den Datenschutz bei der Landeszentrale tritt.' 
 

3. Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 5 und 
6.” 
 

3. Der bisherige § 3 wird § 5 und erhält folgende Fas-
sung: 
 

 „§ 5 
Neubekanntmachung 

 
1Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
das Bayerische Datenschutzgesetz neu bekannt zu ma-
chen. 2Das Staatsministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst wird ermächtigt, das Bayerische 
Rundfunkgesetz neu bekannt zu machen. 3Die Staats-
kanzlei wird ermächtigt, das Bayerische Mediengesetz 
neu bekannt zu machen.“ 
 

4. Der bisherige § 4 wird § 6 und wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird „1. September 2000” durch 
„1. Dezember 2000” ersetzt. 
 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
„Abweichend von Absatz 1 treten § 1 Nrn. 9, 
10 und 13 und §§ 3 und 4 am 1. März 2001 in 
Kraft.” 
 

c)   Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 

„(6) 1Die am 1. Dezember 2000 bestellten Mit-
glieder des Beirats beim Landesbeauftragten 
für den Datenschutz nehmen bis zum Ende der 
14. Legislaturperiode die Aufgaben eines Mit-
glieds der Datenschutzkommission nach 
Art. 33 des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
in der Fassung des § 1 Nr. 15 wahr. 2Für ihre 
Bestellung und Amtszeit gelten die bisherigen 
Vorschriften.” 

 
 
Der Änderungsantrag der Abgeordneten Glück, 
Herrmann, Welnhofer, Dr. Kempfler, Brosch und 
Fraktion CSU Drs. 14/3584 wurde für e r l e d i g t  
erklärt. 
 
Der Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Hahn-
zog, Schindler, Güller, Narnhammer, Schieder Ma-
rianne, Vogel SPD Drs. 14/3697 wurde mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Enthaltung 
zur A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

7. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in 
seiner 33. Sitzung am 12. Oktober 2000 in einer 2. Be-
ratung behandelt und mit folgendem Stimmergebnis:  

 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
zu den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t i m m u n g  emp-
fohlen. 
 

Der Änderungsantrag Drs. 14/3584 wurde für er le-
digt  erklärt. 
 
Der Änderungsantrag Drs. 14/3697 wurde mit folgen-
dem Stimmergebnis: 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Enthaltung 
zur Ablehnung empfohlen. 
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8. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf 

und die Änderungsanträge in seiner 33. Sitzung am 12. 
Oktober 2000 endberaten und seiner Beschlussempfeh-
lung der 2. Beratung zugestimmt.  
 

Dr. Hahnzog 
Vorsitzender 
 


